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jener des Verfassers in Bezng ans Wesen divergirèn,
wie z, B, .über den Einschuß oder Dickbeinsgeschwulst,

den derselbe für eine Venen- und Lpmphgcfäßent-

zündnng hält, was wohl schwer sein wird, gegenüber

unserer Ansicht, daß das Uebel in einem Lr^sipvt-n!
os.wmstosum bestehe, zu beweisen; so müssen wir den-

noch der großen Anzahl beipflichten. Die Symptomato-
logie, Aetiologie und Beurtheilung der Krankheiten,
so wie nicht weniger die Therapie sind klar, umsichtig
und mit Berücksichtigung sehr vieler Zufälligkeiten, —
mit einem Worte meisterhaft bearbeitet. Die neuesten

Heilmethoden sind nicht vergessen (nur fällt uns
auf, warum der verdünnte l.lquor suionü euustiel

gegen Bienen-, Wespen- und Hornissenstiche unberücksich-

tigt blieb) und in jeder Zeile leuchten die Umsicht und
die Erfahrungen des Praktikers aufs unzweideutigste

hervor, so daß wir keinen Augenblick anstehen, dieses

Werk unseren ältern und jüngern Kollegen aufrichtig
anzuempfehlen.

Ryckner.

XIII.

Vermischtes.

»

In dem Journal vôtêrinnirvs à m!c>i ist die

Heilmethode der Nabelbrüche mittelst Salzsäure sehr

umfassend besprochen worden.
N. F. XI. 3. 18
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Die erste Anwendung geschah durch Herrn Dayot
und wurde dann der Veterinär-Centralgesellschaft mit-
getheilt, auf welche Entdeckung ihn eigentlich der Zu-
fall, wie dieses gewöhnlich geschieht, geführt hatte.

Die Anwendung besteht in Bepinselung des Bruch-
sackes mit Salzsäure, worauf starke Anschwellung
und vorübergehender Schmerz erfolgt, dann ein Odem,
welches sich bis zum Brustbein verlängert und etwa
8 Tage bleibt. Die Haut auf der cauterisirten Stelle
verhärtet sich dann, es erfolgt allmählig ihre Ab-

lösung, der Bruchsack zieht sich zusammen und das

Oedem verschwindet zuletzt mit dem Bruche, Bei
stärkerer Cauterisation entsteht Eiterung, die nach Ab-

lösung der zerstörten Haut nach allgemeinen Regeln

zu behandeln ist.

Mehrere Thicrärzte, dann auch die Schulen zu

Lyon und Toulouse haben darüber fernere Versuche

angestellt, bald mit mehr, bald mit weniger Erfolg,
Im Allgemeinen läßt sich aber entnehmen, daß die

meisten Versuche gelungen seien, daß einzig oft üble Neben-

Wirkungen eintretten, unter denen auch das Durchätzen

und selbst Austretcn der Gedärme durch die Ocffnung
sehr bemerkenswert!) sind und beweisen, daß diese Heil-
Methode nur unter Beobachtung der größten Vorsicht

anwendbar sei. Die mit Salpetersäure gemachten Ver-

suche hatten ein ähnliches Ergebniß.

s.
Eine Abhandlung in derselben Zeitschrift beweist

auf's Augenscheinlichste, wie unbesonnen angebrachte
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schnürende Verbände bei Sehnenverletzungen der Glied-
müssen in kürzester Zeit beim Pferde Brand hervvrzu-

bringen im Stande sind.

Man ist auch hier zn Lande in der Prariö nicht selten

Zeuge, wie dergleichen Verbände üble Felgen haben;

wenn auch nicht gerade Brand eintritt, so ist es schon

hinderlich für die Heilung, wenn durch Binden mit

Seilchen und Schnüren die ohnehin sensibeln Theile
gereizt werden und die Zirkulation in den Venen und

Saugadern gehemmt wird, weshalb dann oft gutar-
tige Eiterungen ausarten und einen üblen Charakter

annehmen.

5.

(Eingesandt.) Obgleich Krankheitözufälle von aku-

ten und auch chronischen Bleivergiftungen selten vor-
kommen, so mag es dennoch viele Thierärzte interest
siren solche Mittel zu kennen, welche sich gegen Blei-
gifte als die besten .^niliiol» bewähren. Die AbHand-
lung von Hr. Thierarzl Heß im letzten Hefte dcS

Archives für Thierheilkunde gibt uns namentlich die

Veranlassung zu dieser Mittheilung. Bei ausgespro-
chener Bleivergiftung eignet sich Glaubersalz oder auch

Bittersalz am besten. Man gibt diese schwefelsauren

Salze in einer stark schleimigen Abkochung. Außerdem
ist es sehr zweckmäßig, dergleichen Patienten in der

Zwischenzeit Schwefelsäure, welche mit so viel Wasser
oder einer schleimigen Flüssigkeit, bis sie angenehm
lauer schmeckt, verdünnt wird, einzuschütten.

Wenn Herr Heß in besagter Abhandlung das liai!
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suipliur.il. und ^lum orullum als Präservativa gegen

Bleivergiftungen empfiehlt, so ist das .ìlum. erud. als ein

Mittel, worin die Schwefelsäure vorherrschend ist,

allerdings im Stande auf Blcipräparate zersetzend einzu-
wirken. Wir können aber dessen ungeachtet das à
erudum nicht besonders empfehlen und zwar aus
dem einfachen Grunde, weil es in kleinen Gaben

angewandt die übermäßigen Kontraktionen, welche

die Bleimittel in den weichen Gebilden des Thier-
körpers hervorrufen, noch vermehren hilft und wollte

man das --ld. crud. in großen Gaben gebrauchen, um

dieses zu vermeiden, so würde es dann ebenfalls

nachtheilig ans den Körper wirken. Das Glaubersalz

und daö Bittersalz hingegen verträgt die thierische

Oekonomie schon in ziemlich großen Dosen, ohne solche

Nachtheile hervorzubringen wie das andere. Daö
Kai! «uipliur. ist bei Bleivergiftungen nicht als Anti-
dotum zu empfehlen.

Das Kalbcsieber der Kühe spricht immerfort die

Aufmerksamkeit der Thierärzte an und es ist interessant

zu sehen, wie durch verschiedene Mittel, die jedoch

in ihren Wirkungen immer übereinstimmen, die Krank-

heit sich bezwingen läßt. Es beweist sich dieses wie-

der in einem Aufsätze des Repertoriums der Thierheil-
künde (12r Jahrgang 1. Heft Pag. 31) an zwei beob-

achteten und behandelten Fällen von Herr Plieninger,
der die vertrockneten Futtermaßen im Psalter wohl

berücksichtigend zuerst Salze mit aromatischen Dingen
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verbuchen anwandte und hernach vom Zusätze von
Wein ganz günstige Wirkung sah.

Es wird wohl doch einmal gefunden sein, worin
der von vielen behauptete, etwas verborgene entzünd-

liche Zustand liege; es wird wohl nur die Störung
im Magenwerk und Darmkanal, namentlich deren

unterdrückte Sekretionen betreffen, die um jeden Preis
frei gemacht werden müssen, wenn definitive Heilung
erfolgen soll.

Eine Verbindung des I'srtari eruUi mit Oamplwra
nebst Clystieren hat sich fortgesetzt gegeben, bis Darm-
bewegungen bemerkbar werden, ebenso geeignet bewiesen,

als dann die darauf folgenden Aromatika mit Säuren
oder Wein.

Z.

Obgleich Frankreich für ein an Pferden armeS

Land gehalten wird, so rechnet man doch die Zahl
derselben dort auf 2,900,000 Stück. Im Durchschnitt
kommen auf 17 g. Quadratmeilen in Frankreich 535,
in Preußen 518, im Zollverein 513, in Würtemberg
502, in Baiern 454 und in Sachsen 558 Pferde.

«.

Es scheint, die französischen Behörden wollen der

Lungenseuche ernstbaft entgegentreten, woran sie sehr

wohl thun. Eine große Kommission ist hiezu eigens
bestellt und beim eidgenössischen Bundesrathe ist sie auch

um nähere Auskunst über das hierseitige Erscheinen
dieser Seuche, ihre Behandlung und polizeilichen Maß-
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regeln, dagegen eingekommen, welchem Wunsche man
auch entgegengekommen ich

Es wäre wünschenswerth, wenn Frankreich unsere

Grundsätze in diesem Punkte befolgen wurde, indem,
wie es nachzuweisen ist, der westlichen Schweiz die

Lungenseuche auö Frankreich schon einige Male zuge-
kommen ist,

7.

Das Projekt-Konkordat über Gewährsmängel und

Viehpolizei soll dem Vernehmen nach bei der Kommis-
sion für Landeskultur des Kantons Bern nicht die

günstigste Aufnahme gefunden haben. Ans Anordnung
der Direktion des Innern aber ist dieses Projekt in
einer großen Anzahl von Eremplaren gedruckt und in
den Gemeinden behufs der Einvernahme allseitiger

Ansichten ausgetheilt worden,

«.

Im Sommersemester 1851, vom 8, April bis zum
15, August, werden an der Thierarzneischule in
Bern folgende Vorlesungen gehalten:

Allgemeine und pathologische Anatomie, Montag,
Dienstag und Mittwoch von 3 — 4 Uhr: Herr Gerber

a, P,
'

Physiologie der Hausthiere, täglich von 11 —12

Uhr und Donnerstag und Freitag von 3—5 Uhr:
Derselbe,

Physik für Thierärzte, Montag, Dienstag und

Mittwoch von 4 — 5 Uhr: Herr Koller a, P,
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Angewandte Botanik, in wöchentlich 4 Stunden:

Herr Rychncr a, P.
Symptomatologie und Semiotik, wöchentlich 4

Stunden: Derselbe.

Arzneimittellehre mit Vorweisung der Arzneikörper,

täglich von 6—7 Uhr srüh: Herr Koller a. P.
Allgemeine Therapie in Verbindung mit Rezeptir-

kunst, wöchentlich 3 Stunden: Derselbe.

Epizootische und sporadische Pferdekrankheiten, Mon-

tag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 9—kl)
Uhr und Samstag von 7—8 Uhr in der Frühe: Hr.
Anker a. P.

Operative Veterinärchirurgic mit praktischen Uebun-

gen, Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von
7—8 Uhr früh: Derselbe.

Vcterinärklinik im Thierspitale, täglich, Samstags
ausgenommen von 8—9 Uhr: Derselbe.

Bujatrik, wöchentlich 5 Mal. Hr. Rychner a. P.
Bujatrische Klinik, ambulant: Derselbe.

9.

Vorlesungen an der Thierarzneischule in Zürich.
< Eröffnung den 23. April, Schluß den 1t>. October; Sommer-

ferieu vom 14. Juli bis den 1l>. August.)

Experimentalphysik, wöchentlich 6 Stunden, von
Hr. Hoffmeister.

Zoologie, mit Vorweisungen, wöchentlich 6 Stunden,
von Hr. Menzel.

Spezielle Botanik, wöchentlich 4 Stunden nebst
einer Exkursion, von Hr. Nägeli.



280

Organische Erperimentalchemie, wöchentlich 4 Stun,
den, von Hr. Schweizer.

Allgemeine Chirurgie, wöchentlich 3 Stunden, von

Hr. Zangger.
Allgemeine Pathologie, wöchentlich 5 Stunden, von

Hr. Hirzel.
Allgemeine Therapie, wöchentlich 3 Stunden, von

demselben.

Klinik, wöchentlich 5 Stunden, von demselben.

Pathologische Anatomie, wöchentlich 3 Stunden,
von Hr. Zangger.

Chirurgische Anatomie, wöchentlich 2 Stunden,
von demselben.

Operative Chirurgie mit praktischen Uebungen, wö-

chentlich 2 Mal, von demselben.

Spezielle Pathologie und Therapie, wöchentlich 4

Stunden, von Hr. Hirzel.
Ambulatorische Klinik, mit 2 wöchentlichen Unter-

richtsstundcn, von Hr. Blickenstorfer.

Hufbeschlag, wöchentlich 3 Stunden, von Hr. Hirzel.

Exterieur, wöchentlich 3 Stunden, von Hr. Renggli.



281

1«

Auszug aus der Verordnung

betreffend

die Prüfung der Medizinalpersonen
im

Kantou Zürich.

Thierärztliche Prüfungen.
Die Prüfung wird theils vor dem Medizinalrathe

selbst, theils vor den von ihm bestellten Kommissionen
oder Experten abgehalten.

Wer den Zutritt zur Prüfung zu erhalten wünscht,

hat ein schriftliches Gesuch unter Beilegung der erfor-
derlichen Zeugnisse dem Medizinaldirektor einzureichen,

welcher über die Zulassung entscheidet.

Von dem Medizinalrathe, beziehungsweise von den

von ihm bestellten Prüfungskommissionen hängt die

Bestimmung der Zeit für die Prüfung ab. In einer

und derselben Sitzung kaun jedoch eine Prüfung in
der Regel nur mit einem, höchstens mit zwei Kandi-
daten vorgenommen werden.

Der Präsident der betreffenden Prüfungsbehörde
bestimmt die Reihenfolge und Dauer der einzelnen

Theile der Prüfung; den Mitgliedern steht es jedoch

frei, nachdem die Examinatoren die Prüfung beendigt
haben, weitere Fragen an den oder die Kandidaten zu

richten.
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Ueber Prüfungsakte, welche vor einer Kommission
oder vor Experten abgehalten werden, haben diese dem

Medizinalrathe einen schriftlichen Bericht zn erstatten.

Die Berichte der Kommissionen sollen sowohl die Cen-

snr der einzelnen Examinatoren als das Gutachten der

gesammten Kommission enthalten.
Der Entscheid, ob und wie einem Kandidaten die

Prüfung soll abgenommen werden, steht dem Medizi-
nalrathe zu und geschieht durch offene Abstimmung,
doch sind bei der letzten (Harrpt) - Prüfung die Erami-
natoren berechtigt, an den Behandlungen und an der

Abstimmung Theil zu nehmen.

Die Noten zur Bezeichnung des Ergebnisses der

Prüfungen sind: „befriedigend", „sehr befriedigend"

und „ausgezeichnet."

Abnahme einzelner Abtheilungen eines Eramens

findet bei den mündlichen Prüfungen nicht statt.

Für die in mehrere Akte getheilten Prüfungen muß

die durch diese Verordnung festgesetzte Reihenfolge der-

selben beobachtet und der Kandidat kann nicht zu einem

folgenden Akte zugelassen werden, bevor der Medizinal-

rath die Anerkennung deS vorhergehenden ausgespro-

chen hat.
Wird irgend ein Prüfungsakt als ungenügend er-

klärt, so kann der Kandidat, wenn nicht ganz beson-

dere Gründe obwalten, vor Abfluß eines halben JahrcS

nicht zu einer Wiederholung der Prüfung zugelassen

werden. Es steht dem Medizinalrathe zu, diesen Ter-

min nach Gutfinden zu verlängern, sowie einen Kau-

didaten nach dreimal unbefriedigend ausgefallener Prü-
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fung gänzlich abzuweisen. Ebenso entscheidet der Me-
dizinalrath bei einer unbefriedigend ausgefallenen Prü-
sung, ob allfällig früher vorgenommene Eramenakte

wiederholt werden sollen oder nicht.

Für den Zutritt zur tierärztlichen Prüfung hat
der Kandidat sich auszuweisen, daß er einen vollstän-

digen dreijährigen Kurs an der hiesigen oder einer aus-

wältigen Thierarzneischule gemacht, und daß er im

letztern Falle diejenigen Bedingungen erfüllt habe,

welche zur Aufnahme in die hiesige Thicrarzneischule

erforderlich sind.

Diese Prüfung besteht aus vier Abtheilungen, welche

in der nachstehenden Reihenfolge in der Regel inner-

halb eines Jahres beendigt werden sollen.

Erste Abtheilung.
Der Kandidat wird vor einer aus 2 Mitgliedern

des Medizinalrathes und 3 Examinatoren bestehenden

Kommission über Zootomie, Zoophysiologie, Arzneimittel-
lehre in Verbindung mit Chemie und Rezeptirkunst und
über allgemeine Pathologie und Therapie geprüft.

Zweite Abtheilung.
Diese besteht in schriftlicher Beantwortung zweier

Fragen über spezielle Pathologie und Therapie und je
einer Frage über Chirurgie, Geburtshülfe und gericht-
liche oder polizeiliche Thierheilkunde. Diese Fragen
werden vom Kandidaten aus einer vom Medizinalrathe
aufgestellten Reihe von Fragen durchs Laos gezogen
und zwar je eine nach Beantwortung der Vorauöge-
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gangenen. Bci diesen Arbeiten dürfen keine literari-
schen Hülfsmittel benutzt werden.

Dritte Abtheilung.
Der Kandidat hat erstens unter Aufsicht des klini-

schen Lehrers an der Thierarzueischule ein krankes Pferd
und ein krankes Stück Rindvieh während des Verlaufes
der Krankheit zu beobachten, nach wiederholter Unter-
suchung die Diagnose und Prognose zu stellen, den

einzuschlagenden Heilplan zu entwerfen und nach been-

digter Krankheit eine vollständige Krankheitsgeschichte

auszuarbeiten.
Zweitens eine chirurgische Operation am Kadaver

unter Aufsicht des Lehrers der Chirurgie an der Thier-
arzneischule vorzunehmen und darüber einen schriftlichen

Bericht abzufassen.

Dieser Bericht, sowie jene Krankheitsgeschichten,

werden mit dem Berichte der betreffenden Lehrer dem

Medizinalrathc übersendet.

Vierte Abtheilung.
Die letzte (Haupt-) Prüfung findet vor dem Me-

dizinalrathe statt- Dieselbe ist öffentlich und soll vor

ihrer Abhaltung im Amtsblatte angezeigt werden.

Der Kandidat wird von drei Examinatoren über

praktische Thierheilkunde, Chirurgie, Geburtshülfe und

über gerichtliche und polizeiliche Veterinärkunde eraminirt.

Nach Abnahme der Schlußprüfung hat jeder Kan-

didat, nachdem der Medizinaldirektor ihm die angemessen

erachteten Erinnerungen ertheilt hat und ihm die Ge-
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lobungsformel vorgelesen worden ist, die getreue Erfüllung
der darin enthaltenen Pflichten durch ein Handgelübde dem

Direktor zu Handen des Medizinalrathes anzugeloben.
Den vom Medizinalrathe nach abgebaltener Schluß-

Prüfung in Pflicht genommenen Thierärzten wird ein
mit der Unterschrift des Direktors und des Sekretärs
und mit dem Siegel der Medizinaldirektion versehenes

Patent zugestellt, welches diejenige Note enthält, welche
dem Kandidaten bei dieser Prüfung ertheilt worden ist.

Der. Entscheid über die frühern Akte der thierärztlichen
Prüfungen wird dem Kandidaten durch Protokollaus-
zug mitgetheilt.

Die Patentirung eines Thierarztes wird mit der

Prüfungsnote im Amtsblatt bekannt gemacht. Die
Patentirten haben ihr Patent dem Bezirksthierarzte des-
jenigen Bezirks, in welchem sie sich niederlassen wollen,
vorzuweisen.

Prü fun gsg ebü hren.
Für die erste Abtheilung:

Den Eraminatoren 9 Frkn. (A. W.)
Der Kanzlei 3 „

Für die dritte Abtheilung:
Den betreffenden Lehrern ' 6 „
Dem Abwart 1

„
Für die vierte Abtheilung:

Den Eraminatoren 9
Der Kanzlei 3 „

Für eine wiederholt gemachte Prüfung betragen die
Gebühren die Hälfte der hier angesetzten Taren. Z.

Sammlungen der Thierarzneischule in Zürich.
Vom 1. Febr. bis 15. April d. I. sind der patho-

logischen -Abtheilung folgende verdankenSwcrthe Einsen-
düngen gemacht worden:
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1) Ein hinteres Schienbein von einem Pferd mit
schwammiger Anschwellung nnd Erostvse am untern
Ende. Von alt Statthalter und Bezirksthierarzt Freud-
weiter in Zürich.

2) Ein neugebvrues, wassersüchtiges und dadurch
in seinen Formen bedeutend verändertes Kalb. Von
Bezirksthierarzt-Adjunkt Nägeli in Langnau.

3) Die rechte Niere voiOeinem drei Jahre allen,
trächtigen Mutterschweine. An derselben mangelt die

Röhrchen- (Mark-)Substanz vollständig; die Niere be-

steht nur aus einer Blase, aus der ein sehr erweiterter
Harnleiter führt, dieselbe ist fast überall mit kleinern
und großem Lappen von gewöhnlicher Nierenrindensub-
stanz bedeckt. Mit dieser Niere steht eine fibröse Sackge-
schwulst in Verbindung, die mit 48 Pfd. einer hell-
rothen Flüssigkeit gefüllt war. Die Flüssigkeit war
klebrig, Siedhitze und Salpetersäure fällten reichlich
Eiwcißflocken aus ihr nieder. Professor E. Schwei-
zer wies ferner in derselben Harnstoff nach. Die
Wandungen des Sackes sind an einzelnen Stelleu
bis zu einem halben Zoll dick, an ihrer äußern
Oberfläche befinden sich eine Menge von Blutgefäßen,
die alle mit denen der Niere zusammenhangen. Die
Wandungen selbst bestehen aus kompakt neben ein-

ander liegenden Zellsasern. ^Die innere Fläche erinnert
in ihrem Aussehen an die Schleimhaut der Gebär-
mutter nnd zeigt an einzelnen Stellen in die Höh-
lung des Sackes hineinragende rauhere Fortsätze, die

in diesem Zellen bilden. Zwischen dem Sack und

der Nierenblase besteht durchaus keine Kommunikation.

Im Begleitschreiben theilt der Einsender, Thicrarzt
M. Diethclm in Galgenen, Kt. Schwvz, noch nn-

gefähr Folgendes mit:
Mitte September 1856 gebar daS betreffende Thier

das letzte Mal, während und nach diesem Geschäfte

zeigte es Harnbcschwerdeu. Den 22. Jeuner 1851 be-
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richtete dessen Eigenthümer, es zeige sehr wenig Appetit
und der Umfang seines Hinterleibes habe in letzter

Zeit sehr zugenommen. Der Patient war sehr mager
und bei der eigenen Untersuchung schloß Diethelm aus

Bauchwassersucht, Die Auwendung harntreibender Mittel
hatte kein vermehrtes Uriniren, hingegen bessere Freß-
lust zur Folge. Mehrere Tage wurde das Schwein
sich selbst überlassen. Am 31. Jenncr zeigten sich am
Bauch und zwischen den Hinterschenkeln Oedeme, die

sich am ck. Febr. auch auf Schaam und After ausdehn-
ten; das Thier vermochte nur noch einige Minuten
zu stehen; der Mastdarm wurde hervorgedrängt. Am
5. Februar fand das Abschlachten statt, wobei die Sektion
das beschriebene Aftergebildc zeigte. Auch die linke Niere
war zusammengedrückt (abgeplattet) und ihr Harnleiter
erweitert, die Harnblase klein und sie enthielt einen Schop-
pen gelben Urin. Der Magen und die Därme waren
um die Hälfte enger als gewöhnlich bei Mutterschweinen.
Die Gebärmutter war 13 Wochen trächtig und enthielt
7 gut genährte Junge.

ck) Der Kopf eines Kalbsfoetus mit verkürztem Hin-
terkiefer und Schädelwassersucht. Von Thierarzt Ko belt
in Marbach, Kt. St. Gallen.

5) Eine Pferdemilz, vergrößert und verdichtet, 15 Pfd.
schwer. Von demselben.

6) Blutschwamm in der Harnblasenschleimhaut
einer Kuh, Eingesandt von Thierarzt Lcuthold in
Horgen. Das betreffende Thier hatte das erste Mal ge-
kalbt und war sehr milchergiebig. 136 Tage litt es an
Blutharnen. Der bluthrothe Urin war gegen das Ende
der Krankheit mit baumnuß- bis hühnereigroßen Blut-
klumpen gemischt. Es versteht sich, daß große Schwäche,
verminderte Freßlnst und gestörtes Wiederkauen nicht
ausblieben. Dazu gesellte sich noch Diarrhöe, welche
durch metallische Slipiica vermehrt, durch vegetabilische
dagegen vermindert wurde. Nach dem Schlachten zeigte
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die Sektion Blutarmuth, Blutwäßrigkrit il?ren Folgen
mit, wäßrige Ansammlungen in der Bauchhöhle, die
Nieren gesund und die Harndlase blutigen Urin mit
Blutgerinseln enthaltend.

7) Hypertrophische Nebenniere einer Kuh. Von
Bezirksthierarzt-Adjunkt Meier in Kloten.

8) Eine Balggeschwulst in der Niere einer Kuh.
Von demselben eingesandt.

9) Geschichtetes, zylinderförmiges Ersudat aus dem

äußern Gehörgang einer Kuh. Von ebendemselben.
1V) Verengerung des Mastdarms bei einer Kuh. --

Unser fleißige Uebersender von Präparaten, Bezirksthier-
arzt-Adjunkt Meier in Kloten theilt in seinem Begleit-
schreiben als Geschichtliches mit: Im Dezember 1850
kalbte die Kuh, erkrankte daraus, schien aber nach 8 Ta-
gen wieder gesund. Am 30. März zeigte sie Koliker-
scheinungen, die sich alle Tage mehr oder weniger heftig
wiederholten. Am 1. April wurde Meier zu der Kuh
gerufen und fand beim Befühlen des Mastdarms IV-
Fuß vor dem After eine solche Verengerung des Rektums,
daß er bloß mit dem Zeigfinger weiter dringen konnte,
worauf die Kuh geschlachtet wurde. — Das eingesandte
Darmstück zeigt mehr als zolldicke Wandungen an der

verengerten Stelle; die innere Fläche besitzt daselbst eine

zackige, tiefe Narbe, so daß ohne Zweifel eine Verletzung
mit darauf folgender Entzündung als Ursache dieser Ge-
schwulst anzusehen ist.

Meier glaubt, die mechanische Gewaltthätigkeit habe

beim Geburtsakte eingewirkt.
11) Gebärmutter und ein Stück vom Netz einer

Ziege mit Bauchschwangerschaft. Eingesandt von Thier-
arzt Hürlemann in Goßau.

Die nähere Beschreibung dieses interessanten Gegenstandes
mußte fnr's nächste Heft verschoben wersen.

Fernere zahlreiche Einsendungen erwartet

Zanggcr, Lehrer an der zürch. Thierarzneischule.
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